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Tic gemischt -wirtschaftliche Unternehmung und die
Karlsruher Eisenbahngesellschaft .

- HI .
Das Lieferungsiilonopol der Privatgesellschaften . filrdie Anlagen des Unternehmens selbst hat zur Folge , daßdie Anlagekosten unnötig hoch werden. Dadurch wird die

Wirtschaftlichkeit des Unternehmens , zum Schaden derdaran beteiligten Gemeinde, herabgedriickl . Die Privat¬gesellschaften werden davon nicht betroffen, da sie ja er¬
heblich höhere Gewinne aus den Lieferungen erzielen, alsihre Kapitaldividende beträgt . Dasselbe gilt für Firnien ,die laufende Lieferungen für das Unternehmen haben , wie

;irie hinter der süddeutschen Cisenbahngesellschaft stehendeKohlenfirma Stinnes .
Die Nachteile der gemischt-wirtschaftlichen Unterneh¬

mungen überwiegen also die Vorteile bei tveitem. Ich
möchte mein Urteil iiber die gemischt-wirtschaftliche Unter¬
nehmung , an der einer der großen Elektrizitätskonzerne
beteiligt ist , in folgende Worte zusammenfassen :

1 . Die an dem Unternehmen beteiligten öffentlichen
Verwaltungen tragen .das größere Risiko , da sie in der
Regel die Mehrheit des Kapitals übernehmen ;2. den ausschlaggebenden Einfluß in der Leitung des
Unternehmens behält sich jedoch die Elektrizitätsgesell¬
schaft vor ;

3. in der Geschäftsführung des Unternehmens über¬
wiegeu daher die geschäftlichen Interessen dieser Elek -
trizitätsgesellschaft die Interessen der Allgemeinheit ;4. die Elektrizitätsgesellschaft hat lediglich das Interesse ,aus dem Unternehmen möglichst hohe Gewinne her-
auszuschlagen. Zu diesem Zweck sichert sie sicha) alle Lieferungen und Bcmten für das Unter¬

nehmen auf möglichst lange Zeit zu Preisen , dieweit über k«n üblichen Marktpreisen liegen,b) einen maßgebenden Einfluß auf alle Stromgroß¬
abnehmer des Unternehmens dadurch, daß der in
ihren Händen liegenden Leitung des Unterneh¬mens das Recht eingeräumt wird , mit Großab -

, nehmern Sondertarife zu vereinbaren . Um mög¬
lichst billige Tarife zu erhalten , lassen diese Groß¬
abnehmer dann ihre elektrischen Anlagen von der
betreffenden Elektrizitätsgesellschaft ausführen .

«5. Das Lieferungsmonopol für das Unternehmen hat zuhohe Anlagekosten zur Folge, die die Rentabilitätdes Unternehmens entsprechend herabsetzen ;6. die Gewinne aus den Lieferungen an das Unter¬
nehmen und aus den Jnstallaftonen für die Groß¬
abnehmer überwiegen bei weitem die Gewinne der
Elektrizitätsgesellschaft aus ihrer Kapitalbeteiligring .Infolgedessen liegt das Hauptinteresse der Gesellschaftin der Ausführung derartiger Lieferungen und In¬stallationen , weniger in einer Geschäftsführung imSinne der Allgemeininteressen:7 . die zwischen den öffentlichen Verwaltungen und der
Elektrizitätsgefellschaft vorhandenen Interessengegen¬
sätze lassen sich nicht ausgleichen. Sie müssen , da die
Beteiligung der Elektrizitätsgesellschaft an dem
Unternehmen für Jahrzehnte , wenn nicht dauernd ,festgelegt ist, zu einer Beeinträchtigung der öffent¬lichen Interessen führen .

Ich habe bereits ' erwähnt , daß die gemischt-wirtschaft¬lichen Unternehmungen , die unter Beteiligung von Elek¬
trizitätsgesellschaften gegründet werden, eine weitereEtappe auf dem Wege zur Monopolisierung der öffentlichenElektrizitätsversorgung sind . » Dies find keine Phantasien .Mehrere große Bundesregierungen haben Herefts gegendiese Mvnopolbeftrebungen der großen Elektrizitätskon¬zerne Stellung genommen.

erster Linie erwähne ich die Großherzoglich BadischeRegierung . In den Motiven zu dem Gesetzentwurf, be¬
treffend den Bau und Betrieb eines Murgwerks durch denStaat , sagt sie bei der Besprechung des Vorschlags einer
Süddeutschen Bank , zur Ausnutzung der Murgwasser-
kräfte eine Mftengesellschaft zu griinden , von deren Aktien¬kapital der Staat 50 Prozent -ft 1 Aktie übernehmen soll,so daß ihm ein maßgebender Einfluß auf die Entschlie¬ßungen der Gesellschaft gesichert bleibe , folgendes : „DieseVorschläge wurden in einer gemeinsamen Beratung derMinisterien , der Finanzen und des Innern eingehend er¬örtert . Man verkannte nicht, daß das Zusammengehenmit der gedachten Bank, die mit einer Elektrizitätsgefell -

fchaft und einer größern Bauffrma in enger Fühlung steht,für die Durchführung eines so großen Unternehmens , wieden Bau und Betrieb des Murgwerks , gewisse Vorteilehabe . Das Wagnis würde dann nicht allein auf den
Schultern des Staates ruhen ; beim Bau und Betrieb desKraftwerks könnten die kaufmännischen und technischenKemftniffe uud Erfahrungen der Privatunternehmungenm vorteilhafter Weife mit verwendet werden und die
Sorge für den Absatz der Energie würde dem Staat im
ivesentlichen abgenommen.

Aber diesen Vorteilen stehen auch nicht zu unter¬
schätzende Nachteile gegenüber. Der Bau des Kraft¬werks wird teurer , wenn er von einer Pri¬
vatunternehmung , als wenn er vom Staat
felbstausgeführt wird . Bei der Ausführung des

Baues kann der Staat durch die Vergebung der Arbeitenim öffentlichen Wettbewerb die billigsten Preise erzielen ;auch der Betrieb wird sich heim Staat billiger gestalten,da er mit Tantiemen der Auffichtsräte und einer Gewinn¬
beteiligung der Geschäftsführer und Aktionäre nicht zurechnen braucht.

Ter Betrieb des Kraftwerks ist ver¬
hältnismäßig einfach . Er bedarf keines großenPersonals : rasche Entschließungen zur Ausnutzung der
Konjunktur , wie sie beim Betrieb von Fabriken oder Han¬delsgeschäften erforderlich sind , kommen beim Betrieb elek¬
trischer Unternehmungen weniger in Betracht. Allerdingswird der Staat sich die erforderlichen kauftnännisch und
technisch gebildeten Kräfte zur Leitung des Betriebs sichernmüssen ; er kann aber auch die Großabnehmer aus denKreisen der Gemeinden und Industrie an der Verwaltungteilnehmen lassen , wenn er einen Verwaltungsrat bildet, indem diese Großabnehmer vertreten sind .

Was endlich den Absatz der elektrffchen Energie auSdem Murgwerk beftifft , so stößt gerade die Ueberlasfungdieses Teils des Unternehmens an eine Aktiengesellschaftauch dann auf Bedenken , wenn der Staat sich an der
Aktiengesellschaft durch Uebernahme eines die Hälfte derAktien überschreitenden Betrags beteiligen würde. Eswäre wohl (trotz des größeren Aktienbesitzes des Staatesund der Mitwirkung staatlicher Kommissionäre) kaum zuvermeiden, daß diejenigen Elektrizitätsgesellschaften, diedie Versorgung des Landes mit Elektrizität in die Handgenommen haben, auch in der Aktiengesellschaft für Ver¬
wertung der Murgwasserkräfte einen maßgebenden Einflußgewinnen . Wenn aber in dieser Weife sowohl die Elektri¬
zitätserzeugung als auch die Elektrizitätsverteilung in dieHand derselben Privatunternehmungen gegeben würde,die bekanntlich bestrebt find , auf dem Gebieteder Elektrizitätsversorgung ein tatsäch¬liches und woniöglichauch rechtliches Mono¬pol zu erlangen , dann ist zu befürchte " , daß dieGemeinden und sonstigen Abnehmer von ele«. rischer Ener¬
gie , insbesondere auch die Großindustrie , in einer Weisevon diesen Gesellschaften abhängig werden, die nicht wün¬
schenswert ist.

"
Die Königlich Sächsische Regierung hat unter dem29 . Dezember 1911 einen Erlaß herausgegeben, der dieGemeinden davor warnt , sich - ihrer Elektrizitätswerke an

Privatunternehmer zu entäußern . Es heißt darin :
„Wenn dagegen die Gemeindeunternehmen allmählichan Zahl abnehmen und in private Hände übergehen soll¬ten , so würde das — bei der auf dem Gebiete der elektri¬

schen Großindustrie bestehenden Neigung zum Zusammen¬schluß — die Gefahr in sich bergen, daß das Land
hinsichtlich der Stromversorgung in die
Abhängigkeit von . einigen privaten Groß¬
unternehmern gerät . Eine solche Abhängigkeitwürde sich in: Laufe der Zeit sowohl bei Festsetzung der
Strompreise wie auch bei andern Gelegenheiten, z . B . demBau von Straßenbahnen , recht drückend gestalten können.Daß die elektrische Großindusftie sich lebhaft uni die
Erwerbung von Elektrizitätswerken , die von Gemeindenbetrieben werden , bemüht , ist bekannt ; sie hat damit auchin einer ganzen Reihe von Fällen bereits Erfolge gehabt.Das Ministerium des Innern wünscht daher, daß alleGemeinden und Gemeindeverbände, die eigene Elektrizi¬tätswerke besitzen, darauf hingewiesen werden, welchenfolgenschweren Schritt sie tun und welche große Verant¬
wortung sie übernehmen , wenn sie ihre Werke an Privateentäußern . Daran vermögen weder augenblickliche Vor¬teile und finanzielle Erleichterungen noch langfristige Ver¬träge über den Strombezug etwas zu ändern . Die Ge¬meinden geben mit dem Verkauf ihrer Werke ein ungemeinwichftges Recht so gut wie unwiderbringlich aus den Hän¬den : das Recht , die Bedingungen für den Bezug elektri»
scher Kraft in ihrem Bezirke nach eigenem Ermessen fest-zusetzen. Dieses Recht wird aber in der Zukunft , da die
Industrie und das Kleingewerbe je länger , je niehr zurBenutzung von Elektrizität übergehen und auch der Bedarfdes einzelnen privaten Haushalts an Strom beständigsteigt, an Bedeutung noch gewinnen. Wenn das Elektrizi¬tätswerk einer Gemeinde, insbesondere in den ersten Jah¬ren seines Bestehens, mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatund Zuschüsse erfordert , so ist das noch kein ausreichenderGrund , es an einen privaten Unternehmer zu verkaufen.Auch Werke , die heute längst einen Nutzen abwerfen, habensolche Zeiten zu überstehen gehabt, und über einigen un¬erfreulichen Jahresbilanzen sollte man die Interessen einer
entfernteren Zukunft nicht vergessen ."

Endlich hat auch die preußische Regierung sich von der
Gemeingefährlichkeit der Monopolbestrebungen der großen
Elektrizitätskonzerne überzeugen lasten . Ursprünglich be¬
absichtigte sie , die Energie für den elektrischen Betrieb derBerliner Stadt - , Ring - und Vorortbahnen nicht selbst zuerzeugen, sondern mit der A . E . G . und den Siemens -
Schuckert -Werken einen dreißigjährigen Stromlieserungs¬vertrag abzuschließen . Im Preußischen Landtag wurden
jedoch erhebliche Bedenken geäußert , so daß auch die Preu¬ßische Regierung von diesem Plane Abstand nahm und sichbereit erklärte , eigene Kraftwerke zu errichten.Besonders bedeutsam sind die Ausführungen der
badischen Regierung über die gemischt-wrrtschaft-liche Unternehmung . Sie sind durchaus zutreffend. Siebestätigen lückenlos das , was ich Ihnen über die gemischt-

wirtschaftliche Itskxndjmata öotgrtraaen frjte ^ W« m .
auch die öffentlichen MrpeZchaften me WehrvW d« >
Aktienkapitals haben, bm em
Einfluß oüe Mm exTteg « r« t üben doch &« !
Privatgefellf chaften au -& Das hat auch dre
BudgetkomnftNou der zweiten : der der Mnrg-
werkgesetzentrmrrfsbeümdea wordev war, erfeumt Dennes heißt im KonrmiMovÄberW ^

„Der Staat nach das Werk Lauen itsS> «nrnfe es betrei¬
ben, darf es weder verpachten noch übeHaupt Bau oder
Betrieb oder beÜUL « «er Pridatgesrilfchast überlasten.
Auch von Gegner » des Staatsbetriebs wird die Moovpol-
gesahr anerk <mnt und in ihrer Bederftung richtig ern-
geschätzt. Von dieser Seite wird rat» empfohlen, daß zwarder Staat vielleicht baue» , -den Betrieb aber durch eine
Aktiengesellschaft, an der « feMt beteiligt ist, durchführenlasten solle . Ein derartiger Gemeinschaftsbetrieb müßtedie Form einer Aktiengesellschaft Wben, an der neben dem
Staat Großabnehmer , die Gemeinden, Genostenschaftenund vor alleni große und mögiWt einheimische Bank- und
Jndustriegruppen mit ihrem Kapital beteiligt wären . Indieser Aktiengesellschaft sÄll sich der Staat durch Ueber¬
nahme der Mehrheit der Aktien einen überwiegenden Ein - ,fluß sichern . Der Gesellschaft soll ein die allgemeinen In¬teressen vorsichtig abwägender Konzessionsvertragverliehenwerden. In diesem Vertrag wäre festzusetzen, neben einem
angemessenen Renrgewinn für die Aktionäre die Höhe der
Abschreibungs- und Tilgungsquoten , das Rückkaufsrechtdes Staates . Es wären Maßregeln zu treffen zur Ver-
Hütung von Monopol - und Syndikatsbildungen . Ueber-
schüsse wären zunächst zur Tarisermäßigung zu verwenden.Vor allem mache man einen 'derartigen Vertrag so, dasder Großabnehmer auch Großaktionär ist, daß er alsomit doppeltem Jntereste am Werk beteiligt wäre . Damitwäre auch de'n Treibereien der Gemeindeverwaltung usw.auf Tarifermäßigungen vorgebeugt.Aber auch ein derartiger Gemeinschaftsbetrieb :erregt schwere Bedenken . Wenn sich Staat und
Gesellschafter einigen , so liegt wiederum die Gefahr mono¬
polistischer Ausbeutung vor ; dann aber versündigt sich derStaat gegen seine höchste Aufgabe, der Hüter der allge¬meinen Interessen zu sein ; oder aber der Staat gewinntin der Tat das Uebergewicht und erfüllt seine Aufgabender Allgemeinheit gegenüber, so dürfte das Privatkapitalkeine besondere Lust haben, in dieser Gemeinschaft zu blei¬ben, die seine Erwartungen so wenig erfüllt . Läßt fidijaber der Staat in die Minderheit treiben, dann ist er nichtnur in einer unwürdigen Lage, sondern läßt auch die.öffentlichen Interessen schädigen . Geraten endlich die bei¬den Gruppen in Zwist, so leidet darunter der ganze Be¬trieb .

Also ist es am besten , der Staat läßt von solchen Ge¬schäften seine Hand auch in dem Falle , daß er als Besitzerder Mehrheit der Aktien einen überwiegenden Einfluß '
bekäme . Man wird also auch diesen Gedanken ablehnen:müsten ; und es bleibt dabei, daß der Staat das Murgwerkbauen und betreiben soll .

"
M . D . u . H . ! Setzen Sie in diesen Ausführungen an,Stelle des Wortes „Staat " das Wort „Die Stadt Karls¬ruhe "

, so sehen Sie , daß alle grundsätzlichen Bedenken der
Budgetkommission gegen die gemischt-wirtschaftliche Unter¬
nehmung auch auf den vorliegenden Fall zutreffen.Die Stadt Karlsruhe würde die großzügige Mektrizi-tätspoliftk des badischen Staates , die darauf hmausgeht ,die . großen Elektrizitätskonzerne von der Energievertei¬lung in Zukunft auszuschließen, um die Stromverbrauch«nicht in noch größere Abhängigkeit von ihnen geklügen zulassen , durchkreuzen, wenn sie ihnen durch die „KarlsruherEisenbahngesellschaft" Eingang gewährte.

CIGARETTE

AktGe
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H , Grösste deutsch « ^
ijC ^ arejten Fabrik j
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Erstklassig*^ ■-i '»
!'■ ... .-

Unsere ) ®

Marine " »
2

Große ÜEberraschung
Im Augenblick zu jedem Essen eine
schmackhafte , hausgemachte Sauce ! Überall erhältlich !

gibt*s zur Zeit in Jedem sparsamen. er Haushalt über das neu erfundene
ausgezeichnete Hilfsmittel beim Kochen,

die ^Sardellen -, Capern- , Zwiebel-, Senf-, Meerrettich - ,Goulasch-, Tomaten - , Madeira-, Pilz - , Braten - , Sauce !
^ »» IftR

Alteinige Erfinder und Hersteller : Houssedy & Schwarz , Rotti -Gcsellsehaft m . b . H . , München.Auch älteste Fabrik der echten5anerkannt ersten Rotti-Bouillon -Wttrfel , -Sappen -VUflrtelu. Suppenwürze .
1 Oerlei WürfeitäJO ^Pfg,
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Gewerbeschule Karlsruhe.
Das Schuljahr 191S/14 beginnt am

Montag , den 28. April ISIS.
An diesem Tage haben sich die «eueintreteudeu Schüler morgen -

7 Uhr . und die Schülerinnen mittags 2 Uhr » im Gewerbe¬

schulgebäude Zirkel 22, mit Schreibmaterial versehen, anzumelden.
Die Schüler sämtlicher zweiten Klaffe « haben fich am

LS. und die der drittenKlaffen am SV. AprU jeweils morgens
7 Uhr . in ihren früheren Klassenzimmern einzufinde».

Der Unterricht der zweiten und dritte « Mädchenklafle »

beginnt an den gleichen Tagen , mittags L Uhr » in der Südend »

schule.
Die Schüler und Schülerinnen der zweiten und dritten Klaffen

werden am 29. und 30. April nach vollzogener Einweisung in die

verschiedenen Klaffen und nach Bekanntgabe des Stundenplans
wieder entlassen .

Rach dem Ortsstatut über den Besuch der Gewerbeschule
Karlsruhe find mit Ausnahme der Bäcker, Metzger, Bierbrauer
alle in den übrigen Gewerben hiesiger Stadt (Karlsruhe , Mühl¬

burg, Beiertheim, Rüppurr , Grünwinkel. Daxlanden , Rintheim)

beschäftigten Arbeiter ( Gesellen , Gehilfen. Lehrlinge) beiderlei

Geschlechts unter 18 Jahren verpflichtet , die Gewerbeschule als

ordentliche Schüler zu besuchen.
Rach 8 12 der landesherrlichen Berordnung vom 20. Juli

1907 haben die Arbeitgeber die zum Besuch« der Gewerbeschule
verpflichteten Arbeiter und Arbeiterinnen beim Eintritt in die

Arbeit oderLehrebinnen 3 Tage « zu« Schulbesuch anznmelde « .

Probezeit oder Beginn der Arbeit oder Lehre im Geschäft
der Eltern entbindet nicht van der Anmeldepflicht .

Der freiwillige Besuch der Gewerbeschule befrett vom Besuche
der allgemeinen Fortbildungsschule.

Zuwiderhandlungen gegen die statutarischen Bestimmungen
de» OrtsstatutS werden durch das Großh . Bezirksamt nach § 3

des Gesetzes vom 18. August 1904 mit Geldstrafe bis zu 30 Mark

uud im Unvermögensfalle mit Haft bi» zu 3 Tagen bestraft.
Die Anmeldungen für die am 8 . Mat beginnenden

Fortbildungskurse
der

Geselle « , Gehilfe « »nd jüngere« Meister
werden täglich während der üblichen Bürostunden, ferner in der

'
Zeit vom » 4 . bis mit L6 . April , abends von 7 bis v Uhr ,
und am L7 . April , vormittags vom 10 bis 1» Uhr , aus
der Kanzlei der Schule entgegengenommen. Anmeldebogenwerden

aus Wunsch auch zugestellt.
Bei genügenderBeteiligung werden folgendeKurs« eingerichtet:

1 . Aktzeichenknrse.
2. Beizkurs für Schretnergehilfen . Praktische Hebungen in

der Beiz«, Mattier -, Lackier- und Polierkunst.
3 . Buchführnngskurse für Hand werkSmeister , deren Frauen

«nd Tächter . Werkstatt» und kaufm . gewerblicheBuchführung
nach dem Kolonnenshstem . Aufstellen von Bilanzen , Wechsel¬
lehre, Geschäftsführung.

4. Fachtheoretische Meister «, Monte ««» und Grhtlfenknrse
für Blechner «nd Jnstallatenre.

5. Fachzetchenkurse nach Bernfen getrennt.
8. Freihandzetchenknrfe .
7. Garnier» «nd Modestierknrs für Konditorengehilseu.
8. SlaSätz- «nd BergoldeknrSfür Maler - und Anstreicher»

«nd Glafergebüfea.
s . HandvergoldeknrS für Buchbinder gehilfen.

10. Hetzerkurs .
11. Holz-uud Marmor-MalknrsefürMaler - und Anstreicher¬

gehilfen .
12. Kunstgewerblicher Zeicheuknrs für Lithographen , Stein »

drucker «nd verwandte Berufe.
13. Knnstschmiebeknrs (praktischer Unterricht) für Schlaffer-

gesellen .
14. Kürperzeichenknrs.
15 . Leimfarb -Malknrs für Malergehilfen .
1«. Maschinistenkurs .
17. Metalltreibkurfe:

a) für Kunstgewerbler;
b) für Schlaffer- , Blechner» und Kupferschmiedegesellen .

18 . SchrikteuzetchenkurS»
19. Schwachstromkurs mit praktische« Jnstallattonsübnuge»

für Elektrotechniker , Mechaniker , Monteure und ver¬
wandte Berufe.

20. Gkizzierknrs für Schriftsetzer .
21 . Starkstromkurs « 11 praktische « Jnstallationsübnngen

für Elektrotechniker , Mechaniker , Monteure und ver¬
wandte Berufe.

22. Statiker - und Etsenbetonknr » für Bautechniker «nd

Architekten.
23. Volkswirtschaftlicher und sozialer BildnngSknr » für

die Angehörigen aller Berufe.
24 . Borbereituugskurfe zur Meisterprüfung für Meister-

Anwärter und -Anwärterinnen .
Diese Kurse zerfallen in

a) Vorkurse , und
b) Hauptkurse.

In die Hauptknrs« könne» nur solche Aufnahme finde«, die
eine Gewerbeschule mit Erfolg besucht haben.

25 . Zufchneideknr « für Herrerffchneldergebilfe « .

,26. Znfchneideknrs für Da« euschnetdergek>»k« ,.
27. ZnfchneideknrS für Damenschneiderinne « mtt Atelier¬

unterricht.
Auf A«tr«g können bet genügender Beteiligung auch

vier nicht angeführte Kurse eingerichtet werde ».
Der Unterricht liegt in den Händen von nur erfahrenen

«nd tüchtigen Fachschulmännern und Praktiker«.
Die Kurse unterstehen der Oberaufsicht des Großh. Landes»

aewerbeamts Karlsruhe .
Beginn nnd Ende der Kurse : Mai 1913 bis Oktober

1913. Der Unterrichtsanfang der einzelnen Kurse wird bei der

Anmeldung bekannt gegeben .
Das Schulgeld beträgt für die unter 7, 23 und 24 ge¬

nannten Kurse 10 Mark, für die übrigen Kurse (aurschl. Pos.
23) 5 Mark und ist bei der Anmeldung zu zahlen . Da » Schul¬

geld für den volkswirtschaftlichen und sozialen Bildungskurs be¬

trägt 2 Mark.
Für di« Borbereitungskurse zur Meisterprüfung kann auf

Ansuchen besonders bedürftigen Teilnehmern das Schulgeld mit

Zustimmung der Handwerkskammer vom Landesgewerbeamt bis

auf 6 Mark ermäßigt werden. Für Personen, die nach voll¬

ständigem Besuche eines Vorbereitungskurfes, eines Statiker - und

Eisenbetonkurses und eines Garnier » und ModellierkurseS im

darausfolgenden Jahre nochmals einen solchen besuchen, ermäßigt
sich die Teilnehmergebühr für den zweite» Kur» auf die Hälfte

(5 Mark).
Anmerkung : Für Metfterpriisnng - kandidat «« uud

»Kandtdatiunen , insbesondere für solche, die kein« Gelegenheit

,um Besuche einer gewerblichen Schule gehabt habe», empfiehlt
fich. die Vorbereitungslurs « zur Meisterprüfung mehrmalig zu
besuche».

Die Schulleitung erteilt gern jede wettere Auskunft.
Karlsruhe » im April 1913 . 688

Der Vorstand der Gewerbeschule:
Nektar Kntzn .

Mittwoch , den 23 . April 1913 .

Sonder- Offerte
in Herren-Sacco-Anzügen

Fahrrad -
Reparaturwerkstätte

Carl Steinbach
Erbprinzenstr . 36, i . der luptposti

Unsere beliebten eingeführten

Drei Spezial -Artikel
zu nachstehend besonders billigen Preises .

modernste Herreo-Saccoanzüge

Chice Fassons.
einreihige und zweireihige Form

Maparti neueste Dessins.

Das Vollkommenste
in dieser Preislage . 498

i

1

Wir bitten um Beachtung unserer Spezial-Ausstellung .

Spiegel & Wels

§

Stärkewäsche
wird an den Rändern nicht , so leicht rauh ,
da Persil alten Schweiss, -Schmutz und
Staub ohne Reiben and Börsten von selbst
löst und vollkommen beseitigt. Also grösste

Schonung des Gewebes
bei garantierter Unschädlichkeit.

OabtraU' «tbÄÄch » « « lost , nur m OrigiiraU P«k»tii .

HENKEL & Co_ DÜSSELDORF .
ftidi ribrlkutiM dir • Hb«Hcbt «n

Die weltberühmten Fabrikate der Firma

B. DsiMr, SetaraMrit 6f«ss-Uflistadt He» )
sind stete in grosser Auswahl am Lager nnd erfolgt der

Verkauf za Fabrikpreisen . 170

kariüummel
Stahl war enhandlung
Rasier meseersehleifea

Karlsrahfr L B. fsrdsretr . iz.

Willi . Eckert ,
Ubrmadier, Marienstr . 29,

neb. dem Sv»ollo»Theatrr
empfiehlt fein Laaer in

TaMhea -n.W Mtdahren .
Billige Reparatur -Werk »
stftlte . Trauringe , 8 u.
14 kar. gestempelt, da» Paar
v. M . 12—27. Brillen «. Zwicker

Separateren , sowie Einsetzen
von Frellanf -Xaben in allen
Systemen werden pünktlich !

ausgeführt .
Emaillierung u. Vernickelung -
das Instandsetzen der Blder

jetzt beste Gelegenheit .
Ersatz - n. Zubehörteile billigst 1

Allein -Vertreter :
Stoewer -Greif- und
Dürkopp-Fahrräder

Lotterie
Ziehung 7. Mai 1918 .

Mk. 50099 bar .
Haupttreffer Mk. 6000 , 3500.
15 k 1000 u. s. w . mit kl. Abzug

Bargeld zahlbar . 357
Lose k Mk. 1.—, 11 St . 10.— Bei1

Carl Götz
Hebelstratze 11/15 , Karlsruhe .!

M . Badanstalt
(Vierordtbad)

Karlsruhe .

Medizinische Bäder.
Flehtenmadel -Salz ^ appe-

nauer oder Stass-
furter ).

Mutterlauge u. Schwefel -
(ThiopinoI- )Bäder .

Badezeit an denWerktagen :
Vormittags */,8 Uhr bis

8 Uhr abends .
Auch über Mittag ge¬

öffnet.
An den Samstagen bis

9 Uhr . 15
Sonntags ‘/»®—12 -Uhr .

Lunch»
wirkt ein zartes, reine» Keftcht,
rofige», jagentffrisches Aussehen,
weiße, sammetweiche Kautundei »
fchönerHetut .Alle»die» erzeugtdie
allein echt« KteckenPfertz-M ««.
« itch-Seife k St . 60 Pf^ ferner/

k «Ämacht der Iadu -dremu rote
rWge Hanpttn eruer Hlackk t
und fammetweich. TnbeSOPfibeiH
EnrlRockvHofbeĝ Herreustr.
H. Biet « , Kafferstr. 383
Ott » Fischer. Sarlstr . 74
Internat .ApothekeKafferfir.
sowie in alle» anderen « pot^ kew
in « rittztngen: Hans Joseph
U» - ‘I

Restaurant „Goldener jldler “,
Spezialausschank der Brauerei Kämmerer .

^ vgi Jeden Donnerstag

SlfeSchlacht -Tag
Hochachtend Ernst Müller .

Bekanntmachung .
Die Herstellung der Göthestraße zwischen

Geranien » und Herderstrabe betr.
Aufgrund deS 8 22 des Ortsftraßengesetzes und 8 7 der Ver¬

ordnung vom 19. Dezember 1908, den Vollzug des OrtSstrotzen«

geseheS betreffend, soll ein Gemewdebeschlutz folgenden Inhalts '

erlaffen werden:
„Die Eigentümer der an die Göthestraße zwischen Geranien»

und Herderstraße angrenzenden Grundstücke haben der Stadt '

die Straßenkoften zu ersetzen .
Es finden die »allgemeinen Grundsätzeüber den '

Boizug der
Eigentümer von Grundstücken zu den Stratzenkosten nach
8 22 deS Ortsftraßengesetzes" (Beschlus; des BürgerauS-j
schusieS vom 81. Juni 1909) mit der Matzgabe Anwendung,:
daß auch hinfichtlich der unbebauten Grundstücke die Bei»«
träge fällig werden, sobald die OrtSstraße benutzbar her«

gestellt ist."
Ein Kostenvoranschlag , die Liste der beitragspflichtigen.

Grundeigentümer , aus der die Größe der Grundstücke sowie das
Maß ihrer an die Straße stoßenden Grenzen zu ersehen ist, eine
Kopie des Straßenplanes , sowie eia Abdruck der erwähnten
» Grundsätze über den Beizug der Eigentümer von Grundstücken
zu den Straßenkoften" liegen bis zum 6. Mai 1918 auf dem
Rathause — Tiefbauamt — zur Einficht auf. Einwendungen
gegen den beabsichtigten Gemeindebeschluß wären bei Ausschluß »

vermeiden bis zum 9. Mai 1913 anher geltend zu machen.
Zur Abstimmung darüber ob die Beiträge auch hinfichtlich

der unüberbauten Grundstücke sofort nach der Straßenherstelluug
fällig sein sollen, wird gemäß § 22 Abs. 2 des Ortssrratzengesetzes
Tagfahrt anberaumt auf den

8. Mai iS 13, nachmittags 5 Uhr,
in den Sitzungssaal des Stadtrats , zu der die Beteiligten Hier¬
mil eingeladen werden.

Bei der Abstimmung werden Nichterscheinen und Nicht» ,
abstimmende als zustimmend gezählt.

Karlsruhe , den 18 . Schril 1913.
Der Stadtrat :

Dr . ^Lanl S»
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